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+Editorial.,...
Mindestzinssatzklauseln in Hypothekendarlehensverträgen
Von Helmut Ofner

Europarecht
{ Sanktionen und Kronzeugenregelungen im Kaftellrecht -
ein europäisch-amerikanischer Vergleich
Teil I

Der Gegenstand der zweiteiligen Beitragsreihe ist ein Vergleich des amerikanischen und des europäischen

Kartellrãchts. Während sich der erste Teil einem Rechtsvergleich der Sanktionen widmet, konzentriert sich

der zweite Teil auf die Unterschiede der Kronzeugenregelungen der beiden Rechtsordnungen. Die da-

durch gefundenen Ergebnisse werden im Hinblick auf die Frage ausgewertet' ob durch Adaptierung ein-

zelner Vorschriften der amerikanischen Rechtsordnung eine Steigerung der Effektivität fur das europä-

ische Kartellr echl øt gewinnen wàre. Zíel ist es daher, aus einem Rechtsvergleich mit dem amerikanischen

Wettbewerbsrecht poienzielle Möglichkeiten für eine Optimierung des europäischen Kartellrechts darzu-

legen.
Von Katharina Mariø Kopf

{ Union Aktuell
Von Alinø Lengauer

11

+ EuGH-Rechtsprechungsübersicht: ZfRV-LS 201 7 /1 -5
l: EU-übereinkommen für Assoziation und Handel mit Marokko finden keine Anwendung auf West-

sahara
2: Kapitalerhöhung bei Banken unter außergewöhnlichen umständen zulässig

3: Prázisierung deJBegriffs der ,,mit dein Antrag entstehenden Kosten" im Rahmen des freien Verkehrs

von Dienstleistungen
4: Beschränkung der zeitlichen Wirkung der Nichtigkeit von Hypothekendarlehensverträgen unions-

rechtswidrig
5: Digitale Vervielfliltigung ,,vergriffener Bücher" ohne Zustimmung der Urheber unionsrechtswidrig

lnternatiorrales Prlvat- und
Zivilverfahrensrecht
{ Der Zwischenstand zum geplanten Haager Anerkennungs- und

Vollstreckungsübereinkommen 24
Der vorläufige Konventionsentwurf 201 6

Im Rahmen der Haager Konferenz für Internationales Privatrecht schreiten die Vorbereitungen für ein

globales übereinkommen über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen in

Zivil- und Handelssachen derzeit mit großen Schritten voran. Inzwischen liegt ein vorläufiger Konven-

tionsent.rvgrf vor, der das Produkt des ersten Treffens der Spezialkommission darstellt, das im funi 2016

in Den Haag stattfand. Der Beitrag untersucht den gegenwärtigen Entwurf und die aktuellen Entwicklun-

gen.

Von Holger Jacobs

1
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22

{ Rechtsprechungsübersicht: ZfRV-LS 2017 /6 -g
6: Zur Anwendung fremden Rechts

7: Begiaubigung durch einen Honorarkonsul
8: Wirkung von Eingriffsnormen
9: Regressinsprücheìon Versicherern unterliegen nicht dem Haager Straßenverkehrsabkommen
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{ Die Dritthaftung von Ratingagenturen nach dem Unionsrecht ' . ' ' 32
Der Beitrag untersucht die zivilrechtliche Haftungsnorm des Art 35 a CRA-VO mit Bezug auf die Dritthaf-
tung gegenüber dem allgemeinen Anlegerpubiikum. Im Zuge dessen wird neben der Herausarbeitung der

Charakteristika der unionsrechtlichen Bestimmung auch das Zusammenspiel mit dem nationalen Recht

beleuchtet.
Von Alexander Wimmer

Ð Die Zusalzrenlengesellschaft als Subjekt der Finanzmarktaufsicht
in der Slowakei
Das System der Altersvorsorge wurde im |ahr 2003 in der Slowakei neu gestaitet. Zu den Ergebnissen

dieser Reform gehört unter anderem die Regulierung der Zrsalzrentengesellschaft. Als Handelsgesellschaft,

die im Segmenì des Sparens für die Ztsatzrente tätig ist, gehört sie zu den beaufsichtigten Finanzmarkt-

subjekten.
Von Andrea Slezáková
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41
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73. Die Möglichkeit, eine Finanzsicherheit zu verwerten, auch wenn gegenüber dem
Sicherungsgeber ein Insolvenzverfahren eröffnet wurde, steht im Einklang mit dem Unions-
recht, wenn einerseits das Guthaben vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens auf dem Konto
eingegangen ist oder, falls es am Tag der Eröffnung dort eingegangen ist, die Bank nachge-
wiesen hat, dass sie von der Eröffnung dieses Verfahrens keine Kenntnis hatte und auch nicht
haben konnte, und wenn andererseits der Inhaber dieses Kontos da¡an gehindert war, nach
dem Eingang des Betrags auf dem Konto über das Guthaben zu verfügen.
EuGH (4. Kammer) 10. 1i.2016,C-I56ll5
74. Eine nationale Regelung, die vorsieht, dass ein Verbraucherkreditvertrag als zins- und
kostenfrei gilt, wenn nicht alle der in Art 10 Abs 2 der Verbraucherkreditrichtlinie genannten
Informationen im K¡editvertrag angegeben werden, ist mit dem Unionsrecht vereinbar, sofern
es dadurch für den Verbraucher unmöglich wird, den Umfang seiner Verpflichtung einzu-
schätzen.
EUGH (3. Kammer) 9. 11. 2016, C-42115
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Dr. Christiane Mühe

Annabelle Rau

Die Umsetzung der Wohnimmobilienkreditrichtlinie - ein Überblick

Mit dem Gesetz zur Umsetzung der Wohnimmobilienkreditrichtlinie und zur Änderung handelsrecht-

licher Vorschriften vom 11.3.2016 wurden die europäischen Vorgaben der Wohnimmobilienkredit-

richtlinie 201411718U mit Wirkung zum 21.3.2016 umgesetzt. Der Beitrag beschreibt die wesent-

lichen Neuregelungen, die durchaus als gravierend angesehen werden.

Anderungen von Anleihebedingungen - Herausforderungen und praktische Erfahrungen
bei der Durchführung von Gläubigerabstimmungen

Das Gesetz über Schuldverschreibungen aus Gesamtemissionen vom 31 .7.2009 (Schuldverschrei-

bungsgesetz - ,,SchVG ') hat die Möglichkeiten zur Anderung der Anleihebedingungen durch tVehr-

heitsbeschluss der Gläubiger erheblich modifiziert. So ist außerhalb des lnsolvenzverfahrens eine

einvernehmliche Änderung von Anleìhebedingungen möglich. Eine entsprechende Abstimmung

erfolgt im Rahmen der Gläubigerversammlung. Der Beitrag befasst sich mit wichtigen Aspekten im

Zusammenhang mit der Durchführung von Gläubigerversammlungen.

Private Enforcement bei Referenzwertmanipulationen vor dem Hintergrund des neuen

Marktmissbrauchsregimes

Seit dem 3.7.2016 gilt die neue Marktmissbrauchsverordnung, und zwar unmittelbar. Die Manipula-

tion von Referenzwerten wird nunmehr ausdrücklich als verbotene Marktmanipulation qualifiziert.

Etwaige Schadensersatzansprüche werden durch die MAR indessen nicht unmittelbar geregelt. Der

vorliegende Beitrag widmet sich der Frage einer Neubewer.tung der Schutzgesetzeigenschaft im

Hinblick auf den neuen Marktmissbrauchstatbestand der Referenzwertmanipulation.
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Haftung aus Swap-Vertrag

Vergütung einer Kapitalanlagegesellschaft - lnhaltskontrolle

Beilagenhinweis
Mit dieser Ausgabe verbreiten wir fotgende Beilagen: Erich Schmidt Verlag GmbH & Co.KG und

Vertag C.H.BECK. Wir bitten unsere Leser um Beachtung!
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Gesellschaft attraktiv zu sein, weil es die Möglichkeit
bietet, einer direkten Kontrahage aus dem Weg zu ge-

hen. In der Praxis wird von der Möglichkeit einer direk-
ten Inanspruchnahme des D&O-Versicherers bislang
aber nur zögerlich Gebrauch gemacht, weil die Gesell-
schaft bei einer direkten Inanspruchnahme des D&O-
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Beweislastumkehr des $ 93 Abs. 2 Satz 2 AktG verliert.
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übersehen, dass die von ihm verwendete Begründung
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Wirtschaftsrecht

Die Woche irn Blick

Entscheidungen
BGH: Verbotene Einlagenrückgewähr - Besicherung zum Zweck

des Erwerbs von Aktien (10.1.2017 -llzR94/15)
BGH:'Beendigung einer atypisch stillen Gesellschaft - Fälligkeit

des Anspruchs auf Auszahlung des Auseinandersetzungsgutha-

bens (6.1 2.201 6 - ll ZR 1 40 / 1 5)

BGH: Zur Gläubigerbenachteiligung bei Venechnung wechselseitiger

Forderungen im Kontokorrentverhältnis (2.2.201 7 - IXZR245 /1 4)

BGH: Anzahlungsbürgschaft eines Dritten für vom Schuldner er-

füllten Werkvertrag (26.1.2017 - IXZR 125/15)
BGH: Gläubigerbenachteiligung - Kündigung unverzinslichen Dar-

lehens wegen Vermögensverfalls (12.1.2017 - lX ZR 1 30/16)
BGH: Aufnahme einer Forderung in die lnsolvenztabelle
(26.1 .2017 - tX ZR 31 s / 1 4)

Verwaltung
BaFin: Datenbereitstellungsdienste - Entgegennahme von
Antragsentwürfen ab 1.3.201 7

BaFin: Leitlinien zu verschärften Sanktionsmöglichkeiten veröf-
fentlicht

Gesetzgebung
BMWi: Neues WLAN-Gesetz vorgelegt
BMWi: Entwurf einês Gesetzes zur Einführung eines Wettbewerbs-
registers vorgelegt

Aufsätze

Dr. André-M. Szesny, LL.M., RA

Doch keine Strafbarkeitslücke im Marktmiss-
brauchsrecht? - Anmerkung zum BGH-Beschluss
vom 10.1.2017 - 5 StR 532116

lm Zuge der Neuregelung des Marktmissbrauchsrechts ist die Fra-

ge aufgekommen, ob durch das lnkrafttreten der neuen Sanktions-
vorschriften einen Tag, bevor die Marktmissbrauchsverordnung als

maßgebliche Bezugsregelung in Deutschland anwendbar war, eine
Ahnungslücke u.a. für lnsiderhandel und Marktmanipulat¡on ent-
standen ist. Bejahendenfalls wäre eine Sanktionierung bis dahin
begangener, aber noch nicht abgeurte¡lter Kapitalmarktdelikte we-
gen des strafrechtlichen Meistbegünstigungsprinzips nicht mög-
lich. Der BGH hat jetzt eine solche Ahndungslücke verneint. Der
Beitrag setzt sich mit dem Beschluss des 5. Strafsenats auseinander
und kommt zu einem gegenteiligen Ergebnis.

Bastian Finkel, RA, und Ulrich Ruchatz. LL.M. oec., RA 519

preveni¡ve Dokumentationsobliegen heiten von
Gesellschaftsorganen zur Minimierung von
Haftungsrisi ken und Beweisschwierigkeiten

ln Organhaftungsverfahren hat die Darlegungs- und Beweislastver-
teilung sowie der Zugriffauf die Dokumentation des Unternehmens
entscheidende Bedeutung für die Erfolgsaussichten beteiligter Un-
ternehmensleiter. Auch Manager in Führungspositionen sind sich
der eigenen Haftungsrisiken zunehmend bewusst und fragen ver-
mehrt auch präventive Beratung an. Der Beitrag soll praktische Ein-
blicke in die Möglichkeiten des Managements bieten, Haftungsrisi-
ken durch eine angemessene Dokumentation zu reduzieren.

Entscheidungen

BGH: KeineStrafbarkeitslücke bei lnsiderhandel 524
und Marktmanipulation
(1 0.1 .20i 7 - s stR s32li 6)

BGH: Vergütungsanspruch des gemeinsamen Vertreters von Anlei- 5ZB
hegläubigern ist keine Masseverbindlichkeit
(12.1 .2017 -IXZR 8r16 - dazu BB-Kommentar von
D¡. Markus J. Friedl, LL.M., RA)

Steuerrecht

5i3 Die Woche im Bliek

Entscheidungen
EuGH: Abzug von negativen Einkünften, Eigentumswohnung, Frei-

zügigkeit (9.2.20 1 7 - C-283 / 1 5,X)

BVerfG: Übersicht über die in 2017 voraussichtlich zu erledigenden
Verfahren

BFH: Persönliche Körperschaftsteuerpflicht und Gemeinnützigkeit
eines ausländischem Recht unterliegenden Colleges
(2s.10.2016 - I R54/14)
BFH: Erlass eines inhaltsgleichen Anderunçjsbescheids nach einver-
nehmlicher Beendigung des Finanzrechtsstreits in der mündlichen
Verhandlung (6.7.201 6 - X R 57 / 13)

FG Niedersachsen: Keine Anwendung der Fremdvergleichsgrund-
sätze bei Arbeitsverhältnissen zwischen' (nahestehenden) fremden
Dritten (1 6.1 '1.2016 - 9 K 31 6/1 5)

Verwaltung
BMF: Mitwirkung des BMF bei Billigkeitsmaßnahmen bei der Fest-

setzung oder Erhebung von Steuern in der Auftragsverwaltung
(1s.2.2017 - lV A 3 - 5 0336107 /10010) .

Gesetzgebung
ECOFIN: Zustimmung zum Richtlinienänderungsvorschlag
zu ATAD 2

515

Aufsatz

Dr. Tobias Hagemann, Dr. Chri¡tian Kahlenberg und
Prof. Dr. Adrian Cloet RA/SIB

BB-Rechtsprechungsreport lnternationales
Steuerrecht 2015/201 6 (Teil l)

Das internationale Steuerrecht ist nicht nur äußerst komplex, son-
dern auch stets im Fluss: Seine prägende Kraft erfährt es durch die
Rechtsanwender in der Beratungspraxis, aber auch und vor allem

durch die Rechtsprechung, die im Ber¡chtsjahr 2015/2016 in ver-
schiedenen Bereichen wohltuend klärender Natur war. Dies rief
aber auch den Gesetzgeber auf den Plan, der vereinzelt insbeson-

dere Urteile des l. Senats konigierte. Vor diesem Hintergrund ist
auch das nunmehrige Jahressteuergesetz20lT unter dem speni-
gen Titel ,,Gesetz zur Umsetzung der Änderungen der EU-Amtshil-
ferichtlinie und von weiteren Maßnahmen gegen Gewinnverkür-
zungen und -verlagerungen" (BEPS-Umsetzungsgesetz 1 ) zir sehen.
Sowohl auf die wesentl¡chen Urteilsgründe als auch auf die legisla-
tiven Folgen geht der Rechtsprechungsbericht ein, der aufgrund
der Vielzahl der ergangenen Entscheidungen aufzwei Beiträge auf-
gereilt wird; Teil ll folgt im kommenden Heft.

Entscheidung

BFH: Vermietung eines Einkaufszentrums kein Gewerbebetrieb
(14.7.2016 - lV R 3 4/13 - dazu BB-Kommentar von
Dr. Thomas Loose, StB)

Neuerscheinung Buch
Ensthaler/llleidert (Hrsg.), Urheberrecht und lnternet
Kompakte Darstellung internetspez¡fischer Urheberrechtsfragen

Februar 201 7, 720 Seiten, Kt., € 1 59,-
ISBN: 978-3-8005-1606-3 / lnfos unter: wwwshop.ruw.de
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EntscheidungenRechnungslegung
Willis Towers Watson: Freier Weg für finalen Standard IFRS 17

FASB: Aktualisierung der Bilanzierung des Abgangs nichtfinanziel-
Ier Vermögenswerte
FASB: Aktualisierung der Bilanzierung von Pensionsverpflichtungen
EFRAG: Veröffentlichung des Entwurfs der Übernahmeempfehlung
von Anderungen an IAS

DRSC: Bitte um Teilnahme an Befragung von GLASS zur Bilanzie-

rung der Effekte einer hohen lnflation
DRSC: Stellungnah,re zum ED/2017 / 1

Wirtschaftsprüfung
IDW: IDW S I 1 zur lnsolvenzreife ergänzt
IDW: IDW-Praxishinweis zur Beurteilung einer Unternehmenspla-
nung
IDW: Prüfung der Abrechnung eines KWK-Anlagenbetreibers nach

5 15 Abs. 2 KWKG (lDW PH 9.970.34)
WPK: Prüfungstermine 2017/2018 zum WP-Examen und aktuali-
sierte Merkblätter

Betriebswirtschaft
Bitkom: Digitale Transformat¡on der Wirtschaft läuft noch nicht
rund

563

Aufsatz

Michael Deubert, WP/StB, Dr. Stefan Lewe, WP/5t8, und

Sandra Roland, StBin

Aufteilung der Gesamtanschaffungskosten be¡
Umwandlungen mit gem¡schten Gegenleistungen

Die Folgen einer gemischten Gegenleistung des übernehmenden
Rechtsträgers im Fall einer Umwandlung werden in den handels-
rechtlichen Kommentierungen nicht ausdrücklich behandelt. ln
dem Beitrag zeigen die Autoren anhand von Praxisbeispielen, wie
die Aufteilung der Gesamtanschaffungskosten bei einer gemisch-
ten Gegenleistung in den Jahresabschlüssen der beteiligten
Rechtsträger vorzunehmen ist und wie sich die dabei geltenden
Bewertungs-/Gestaltungswahlrechte auf die Vermögens- und Er-

tragslage der Rechtsträger auswirken.

Entscheidung

BFH: Keine Ergänzungsbilanz für persönlich haftenden Gesellschaf-
ter einer KGaA bei Zahlung eines Aufgeldes auf die Sondereinlage
und nachfolgender Einziehung von Kommanditaktien
(7.9.2016 -1R57 /14 - dazu BB-Kommentar von
Nikolaj Kubiþ RA/StB)

BAG: Zulässige Privilegierung einschlägiger Berufserfahrung beim
selben Arbeitgeber bei tariflicher Stufenzuordnung
(23. 2.2017 - 6 AZR 843 / 1 5)

BAG: Einordnung zwischen Êingangs- und Endwert nach Rückkehr

in eine alte Vergütungsgruppe (14.9.2016 - 4 AZR 1006/1 3)

BAG: Feststellungsinteresse bei einer Elementenfeststellungsklage
(30.11.2016 - 10 AZR673/1s)
BAG: Gewerkschaftsname bei Betrlebsratswahlen als Kennwort nur
bei Gewerkschaftsliste zulässig (26.10.2016 - V ABR 4/1 5)

BAG: Keine Beiordnung eines Notanwalts bei ,,versehentlicher"
Rücknahme einer Nichtzulassungsbeschwerde
(10.1.2017 - 10 AZN 938/16 (A))

BAG: Marginal zeitlich verspätete Versetzung kann noch dieselbe

Versetzung sein (30.1 1.201 6 - 10 AZR644115)

Veranstaltungen
31 . Passauer Arbeitsrechtssymposium am 22. und23.6.2017
Praktikerkreis Personal und Arbeitsrecht an der Universität Regens-

burg am 4.5.2017

Arbeitsrechtliche Praktikerseminare für Norddeutschland am

9.3.2017

Aufsatz

Prof. Dr. Gregor Thüsing

Fünf Schritte zu einem besseren
Entgef ttra nsparenzgesetz

Es scheint ein schwieriger Weg zum neuen Gesetz zu werden: lm
Koalitionsvertrag einigten sich die Regierungsparteien darauf, neue

Regelungen zu größerer Entgelttransparenz zwischen Männern
und Frauen zu schaffen, Dafür legte im vergangenen Jahr das

BMFSFJ einen ersten Entwurf vor, der inhaltlich sehr weitgehend
und handwerklich gänzlich missglückt war. Nach intensiver Ressort-

abstimmung gibt es nun einen Regierungsentwurf. Rechlspolitisch

bleibt er umstritten, sehen doch die einen in ihm einen wichtigen

Schritt zur weiteren Verwirklichung des Gleichbehandlungsgebots
von Männern und Frauen, die anderen einen bürokratischen Ballast,

der vom eigentlichen Ziel der Geschlechtergerechtigkeit ablenkt.
Wie dem auch sei: Rechtspolitik ist nicht Aufgabe des Juristen. lm

Beitrag soll es allein darum gehen, wie dieses Gesetz handwerklich
besser gemacht werden kann und seine Ziele besser erreichen

kann, an denen es sich selbst messen lassen will. Hier sind einige
Verbesserungen zwingend notwendig. Fünf Hinweise sind daher

dem Gesetzgeber mit aufden Weg gegeben.

Entscheidungen

BAG: Erfüllung des gesetzlichen Mindestlohns
(21 .',t 2.201 6 - s AZR 37 4 / 1 6\

BAG: Beweis- bzw. Sachvortra gsverwertu n gsverbot vo n,,Zuf alls-

fund" im Rahmen einerverdeck-ten Videoüberwachung
(22.9.2016 - 2 AZR 848/15 - dazu BB-Kommentar von

Catharina Glugla)

Die Erste Seite
Dr. Stefan Sax, LL.M., RA, und
Dr. Artur M. Swierczok LL,M., MSt., RA

Das neue lnsolvenzanfechtungsrecht kommt

lmpressumÂforschau

554
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Wirtschaft sprüferhaftu ng
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€84,-
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Wirtschaftsrecht

Die Woche im Blick

Entscheidungen
EUGH: Kosten eines Anrufs unter einer Kundendiensttelefonnum-
mer - Auslegung des Begriffs,,Grundtarif,,(2.3.201 7 - Rs. C-568/15)
BGH: lnsolvenzanfechtungsrecht - GmbH & Co. KG als nahestehen-
de Person gegenüber einer GmbH (22.12.2016 -lXZR94/14)
BGH: Werbung mit der Angabe,,Premium-Gleitsichtgläser ¡n

Opt¡ker-Qualität' (3.11.2016 - lZR227 /14)
BGH: Filesharing-Verfahren - Anforderungen an die Nachfor-
sch ungspflicht des Anschlussinhabers (6.1 0.201 6 - I ZR 154/1 5)
BGH: Haftung für Verlust bei multimodalem Transport
(1.1 2.201 6 - t ZR 1 28 / 1 s)
BGH: Verweis des Geschädigten auf Reparaturmöglichkeit in
,,freier" Werkstatt (7.2.2017 - VI ZR 1 82/1 6)

Verwaltung
BaFin: Rückversicherung - neues Merkblatt zur Zulassung von
Aktiengesellschaften

Gesetzgebung
BR: Aktienerwerb soll erleichtert werden
BReg: Neufassun g des Bundesdatenschutzgesetzes

Aufsatz

Dr. Andreas Raschke, LL.M. oec., M. mel., RA

Legal Outsourc¡ng ¡m Spannungsfeld von Straf-
und Strafprozessrecht

,,Lawyer-on-demand",,,Projektjuristen",,,Legal process Outsour-
cing" sind die Schlagworte der .,Rechtsberatung 2.0,,. Auf dem
Markt haben sich mehrere Anbieter positioniert, die im wirtschafts-
und arbeitsrechtlichen Segment Rechtsdienstleistungen anbieten.
Die Dienstleistungsmodelle und verwendeten Vertragskonzeptio-
nen variieren dabei erheblich. Häufig übersehen wird jedoch in der
wirtschaftsrechtlichen Beratungspraxis, dass einige Modelle Zu-
griffsmöglichkeiten für die Staatsanwaltschaft eröffnen. Die Aus-
wirkungen für das Mandat sind gravierend, wird gegen den Man-
danten neben der.Beratungsleistung parallel e¡n strafrechtl¡ches Er-

mittlungsverfahren geführt. Der Beitrag untersucht für die wirt-
schaftsrechtliche Beratungspraxis, wie die Vertragsmodelle in das
bestehende Korsett der berufsgruppenbezogenen Regelungen des.
Straf- und Strafprozessrechts eingefasst werden können.

Steuerrecht

Ðie l,Voche im Blick

Entscheidungen
EUGH-Schlussantråge: Steuerbefreiung für die Dienstleistungen
selbständiger Zusammenschlüsse für ihre Mitglieder
(1.3.2017 - C-326l1 5,,,DNB Banka"AS)

EUGH-Schlussanträge: Steuerbefreiung eines selbständigen Zu-
sammenschlusses gem. Art. 132 Abs. 1 Buchst. f MwStSystRL bei
grenzüberschreitenden Zusammenschlüssen (1.3.2017 - C-605/1 S,

Aviva Towarzystwo Ubezpieczerl na Zycie S.A. w Warszawie)
BFH: Steuerliche Berücksichtigung von Zuzahlungen für Bereit-
schaftsdienstzeiten (29.1'1.2016 - Vl R 61114)

BFH: lnsolvenzrechtliches Aufrechnungsverbot bei unberechtig-
tem Steuerausweis i. S. d. 5 1 4c Abs. 2 UStG
(8.1 1.2016 - Vll R 3411s)

BFH: Eigenvertretung einer ausländischen Steuerberatungsgesell-
schaft beim BFH (18.1.2017- ll R 33/16)

FG Düsseldorf: Betr¡ebsfondsmittel aus EU-Fördermitteln Entgelt
von dritter Seite i. S. d. S i 0 Abs. 1 S. 3 UStG

{2s.11.2016- 1 K2068/13 U)

Finanzgerichtsbarkeit NRW: Pilotversuch eAkte ist gestartet

Verwaltung
BMF: Standard für den automat¡schen Austausch von Finanzinfor-
mationen in Steuersachen
(1.2.2017 - lV B 6 - S 131s1 13/10021 :0441

Gesetzgebung
BR: Gesetz gegen schädliche Steuerpraktiken im Zusammenhang
mit Rechteüberlassungen - Vorschlag des Finanzausschusses für
Prüfbitte zur Steuerbefreiung von Sanierungsgewinnen sowie im
Zusammenhang mit der Lizenzschranke

Aufsatz

D¿ Tobias Hagemann, Dr. Christian Kahlenberg und
P¡of. Dr. Adrian Cloer, RA/StB

BB-Rechtsprechungsreport lnternat¡onales
Steuerrecht 2O1 5 1201 6 (Teil ll)
Das internationale Steuerrecht ¡st nicht nur äußerst komplex, son-
dern auch stets im Fluss: Seine prägende Kraft erfährt es durch die
Rechtsanwender in der Beratungspraxis, aber auch und vor allem
durch die Rechtsprechung, die im Berichtsjahr 2015/2016 in ver-
schiedenen Bereichen wohltuend klärender Natur war. Dies rief
aber auch den Gesetzgeber auf den Plan, der vereinzelt insbeson-
dere Urteile des l. Senats korrigierte. Vor diesem Hintergrund ist
auch das nunmehrige Jahressteuergesetz20lT unter dem sperri-
gen Titel ,,Gesetz zur Umsetzung der Änderungen der EU-Amtshll-
ferichtlinie und von weiteren Maßnahmen gegen Gewinnverkür-
zungen und -verlagerungen" (BEP5-Umsetzungsgesetz t ) zu sehen.
Sowohl auf die wesentlichen Urteilsgründe als auch auf die legisla-
tiven Folgen geht der'nachstehende ReChtsprechungsbericht ein,
der aufgrund der Vielzahl der ergangenen Entscheidungen auf
zwei Beiträge aufgeteilt ist (Teil I wurde in Heft l0 (BB 201|7,534)
veröffentlicht).

Entscheidungen

BFH: Keine Steuerermäßigung nach 5 27 ErbStG bei einem nach
ausländischem Recht besteuerten Vorerwerb
(27.9.2016-llR37/13)

BFH: Besteuerung der Barabfindung bei einem Aktientausch nach
Einführung der Abgeltungsteuer
(20.1 0.2016 - Vlll R 10/13 - dazu BB-Kommentar von
Dr. Peter Re¡ter, RA/FASTR/StB)

BFH: Gehaltsverzicht als im Wege einer verdeckten Einlage zuge-
flossener Arbeitslohn
(1 5.6.201 6 - Vl R 6/ 13 - dazu BB-Kommentar von
Dipl.-Kfm. Lukas H¡lbert)

577

579

597

599

611

612

6't4

Entscheidungen

BGH: Diè Verbriefung des Anspiuchs auf Barabfindung endet erst 585
mit der Aushändigung der Aktienurkunde an den Hauptaktionär
(31.1.201 7 - n ZR 28s / 1 s)

BGH: Verbotene Einlagenrückgewähr bei der Besicherung eines 5gB
Darlehensrückzahlungsanspruchs
(10.1.2017 -|ZR94/1sl
BGH: Beendigung der atypisch stillen Gesellschaft - Fälligkeir des 592
Anspruchs auf Auszahlung des Auseinandersetzungsguthabens
(6.1 2.201 6 - ll ZR 1 40 / 1 s)

BGH: Preisangaben auf der eBay-lnternetplattform - Auslegung Sg4
lückenhafter Erklärungen
(1 s.2.201 7 - V |t ZR s9 / 1 6)

Neuerscheinung Buch
EnsthalerÂilfeidert (Hrsg.), Urheberrecht und lnternet
Kompakte Darstellung internetspezifìscher Urheberrechtsfragen

tebruar 2017,720 Seiten, Kt., € 1 59,-
ISBN: 978-3-8005 -1606-3 / lnfos unter: www.shop.ruw.de
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Bilanzrecht und Betriebswirtschaft Arbeitsrecht

Die Woche im Blick

Rechnungslegung
llRC: Stellungsnahmen zur Umsetzung des lntegrated-Reporting-
Rahmenkonzepts

SEC: Einreichung des IFRS-Abschlusses in XBRL

EFRAG: Zustimmung zu weiterer EFRAG-Finanzierung

BMF: Arbeitshilfe zur Aufteilung eines Gesamtkaufpreises für ein
bebautes Grundstück (Kaufpreisaufteilung)

BMWi: Anhebung der Schwelle bei geringwertigen Wirtschafts-
gütern

Wirtschaftsprüfung
IDW: Gesetzentwurf zur Angemessenheit von Vorstandsvergütungen

IDW: Broschüre,,Fokus Familienuntènehmeñ"
WPK: Prüfungsterm ine 2017 /201 8 zum. WP-Examen und aktuali-
sierte Merkblätter

Finanzierung
BMWi: Mehr Börsengänge junger Wachstumsunternehmen möglich

Betriebswirtschaft
EU-Kommission: Frauen in Führungspos¡tionen - Deutschland im
EU-Vergleich weit hinten
ËY: Frauenanteil im Mittelstand steigt langsam - noch schwerer
tun sich börsennotierte Unternehmen
KfW: Einzug von Frauen in mittelständische Führungsetagen gerät
ins Stocken - auch bei Gründern Rückgang des Frauenanteils

617 Die Woche im Blick 627

Aufsatz

Dipl.-Kfm. Jens Berger, CPA, und Dipl.-Kfm. Adrian Geisel

IFRS 9 - Herausforderungen für Nichtbanken bei der
künftigen Bilanzierung von Finanz¡nstrumenten

Ab 2018 müssen nicht nur Kreditinstitute, sondern auch produzie-
rende Unternehmen und Dienstlèister außerhalb des Finanzdienst-
leistungsbereichs die Bilanzierung von Finanzinstrumenten auf die
neuen Vgrschriften von IFRS 9 umstellen. Der Beitrag beschreibt
aus der Perspektive dieser Erstellergruppe das künftige Klassifizie-

rungsmodell für finanzielle Vermögenswerte und das neue, auf er-
warteten Verlusten beruhende Wertm¡nderungsmodell. Anschlie-
ßend wird für drei typische Anwendungsfälle - Beteiligungen,
Wertpapiere und Forderungen aus Lieferungen und Leistungen -
die künftige Bilanzierung erläutert, und es werden Unterschiede
zum bisherigen Standard IAS 39 aufgezeigt.

Entscheidung

BFH: Anlegerbesteuerung bei einem U5-Dollar geführten Aktien-
fonds
(21.9.2016 - | R 63115 - dazu BB-Kommentarvon
Dr. Asmus Mihm, RA/FAStR)

Entscheidungeh ,:;

BAG: Unterrichtungsanspruch des Betriebsrats bei ÄnOerungétiåal
bestehenden Personalplanung (8.1 1.2016- 1 ABR 64114)

BAG: Grenze von sachgrundlosen Befristungen aufgrund eines Ta-
rituertrags (26.1 0.201 6 - 7 AZR 1 40 / 1 5)

BAG: Eingruppierung einer Fachkraft für Arbeitssicherheit nach
Eñtgeltordnung IV-L (25.1 .2017 - 4 AZR379/15)
BAG: Auskunftspflicht des Entleihers bezüglich ,.equal pay" bei feh-
lenden vergleichbaren Stammarbeitnehmern
(23.1 1.201 6 - s AZR s3 / 1 6)

BAG: Stufenzuordnung bei erstmaliger Eingruppierung nach dem
DRK-Reformtarituertrag (24.8.201 6 - 4 AZR 494/ 1 5)

Aufsätze

Dr. MarkZimmer, RAiFAATbR, und Michael Walther, RA

Kartellanten und Böllerwerfer - Bußgelflregress beim
Verursacher

Das LAG Düsseldorf hat mit seinem Urteil vom 20.1 .2015 Aufsehen

erregt, ¡n dem es Thyssen-Krupp jeglichen Regress einer Kartellbu-
ße gegen einen ehemaligen Geschäftsführer versagte. Das Urteil
hat viel Kritik erfahren und steht demnächst auf dem Prtifstand des

BAG. Mittlerweile hat der BAG in. einem Fall mit vergleichbaren
rechtlichen Aspekten entschieden, dass der 1. FC Köln einen böller-
werfenden Zuschauer auf Erstattung einer Geldbuße in Regress

nehmen kann, die dem Club deshalb vom Verband auferlegt wur-
de. Der Beitrag legt dar, warum dieses Urteil das Revisionsverfahren

im Fall Thyssen-Krupp beeinflussen dürfte.

Björn Heilcþ RA

Versorgung von Gese¡lschaftern einer
Personengesellschaft

Zahlreiche Be¡träge beschäftigen sich mit der äußerst komplexen
Thematik der Versorgung von Gesellschafter-Geschäftsführern von

Kapitalgesellschaften. Da in Deutschland ähnlich viele Personen-

gesellschaften wie Kapitalgesellschaften existieren, ist es wenig

verwunderlich, dass in der Beratung auch immer wieder die Frage

nach der Möglichkeit der Erteilung einer Versorgungszusage an

Gesellschafter einer.Personengesellschaft auftaucht. lm Beitrag

werden daher die arbeits- und steuerrechtlichen lmplikationen fÛr

die Versorgung von Gesellschaftern einer Personengesellschaft

behandelt.

Entscheidung

LAG Hamburg: Stellvertretender Datenschutzbeauftragter - nach-

wirkender Kündigungsschutz und Bestellpflicht
(21.7.2016 -85a32/16- dazu BB-Kommentar von

Dr. Frank Schemmel)

Die Erste Seite
Prof. Dr. Stephan Wernicke

Recht ist kein lnvestitionsobjek -
zu den Risiken der Musterfeststellungsklage

lmpressumA/orschau
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624

629

632

635
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lnhaltsverzeichnis

BETRIEBSWIRTSCHAFT

AUFSATZ
Handelsbilanzrecht/Rechnungslegung

Die Veräußerung von Vermögensgegenständen
des Anlagevermögens als Umsatzerlöse i.S.v.5 277
Abs.1 HGB

WP/SIB Dipl.-Kfm. Larsen W. Lüngen, Köln / Dipl. Finw.

Ass. iur. Klaus Resing, Mediator(univ.), Krefeld
Der Hauptfachausschuss des IDW geht in seiner Auslegung
des Umsatzerlösbegriffes gem. I277 Abs. 1 HGB über die
Auslegung in der Begründung der Neufassung der Vorschrift
im B|IRUG hinaus. ln dem Beitrag wird erörtert, in welchen
Bereichen das Spannungsverhältnis zwischen Umsatzerlösen
und sonst¡gen Erträgen im Einklang mit den GoB aufgelöst
werden kann.

D81227456

KURZNACHRICHTEN INTERIIATIONATE
RECHNUNGSTEGUNG

Ð81229595

STEUERRECHT

AUFSATZ
Gewin nermittl ung/Körperschaftsteuer
Kein Untergang von 5 15a EStG-Verlusten durch
Vorgänge i.S.d. S 8c KStG und 5 8d KStG?

RA/StB Thomas Dennisen / RA/StB Dr. Kristina Frankus,

beide Köln
Bei der Übertragung von Anteilen, Mitgliedschafts-, Beteili-
gungs- oder Stimmrechte an einer Körperschaft i.H.v. mehr
als 25o/o ist stets die Regelung des S 8c KSIG zu beachten,
nach der Verluste auf unmittelbarer oder mittelbarer Ebene
unter bestimmten Bedingungen untergehen. Fraglich ist der
Anwendungsbereich dieser Vorschrift. Die Finanzverwaltung
vertritt ¡n dem BMF-Schreiben betr. Verlustbeschränkungen
ftir Körperschaften vom 04.07.2008 die Auffassung, dass die
Abzugsbeschränkung des 5 Bc KSIG auch auf 5 15a EStG-Ver-
luste einer PersGes. anwendbar sei. Der Beitrag untersucht, ob
5 8c KStG - und ggf. 5 8d KSIG - bei Vorliegen eines schäd-
lichen Beteiligungserwerbs auch zum Untergang von 5 15a

EStG-Verlusten einer PersGes. führen kann.

D81224260

lnvestmentsteuetgesetz
lnvestmentsteuerreform aus privater Anlegersicht
5tB Dipl.-Kfn. Dr. Udo A. Delp, Bergheim/Köln
Die bisherige auf dem Transparenzprinzip beruhende Besteu-
erung der Investmenterträge wurde durch das Gesetz zur Re-
form der lnvestmentbesteuerung neu gestaltet. Mit Beginn
des Jahres 2018 findet eine Zäsur auf der Basis des sog. Tren-
nungsprinzips statt. Die Fonds werden partiell körperschaft-
steuerpflichtig und die lnvestmenterträge der Anleger werden
nach neuen Regeln besteuert. Es wird auf die Grundstruktur
der neuen Besteuerung von lnvestmentfonds und im An-
schluss daran aufdie Besteuerung der Investmenterträge der
privaten Anleger eingegangen.

D81230093

www.der-betrieb.de

KOMPAKT
Einkommensteuer

Einkommensteuerlicher Abzug des Barausgleichs
beim Stillhalter eines Optionsgeschäfts
5rB Dipl.-Vw. Klaus D. Hahne / stB Dipl.-Kfm. Dr. Moritz
Philipp, beide FrankfurtiM.

D812301é0 s.457

VERWALTUNGSANWEISU NGEN

Bilanzsteuerrecht

E-Bilanz: Umfang der Datenübermittlung
Landesamt für Steuern Rheinland-Pfalz, Verfügung

vom 06.02.2017

DBl 230sr 0

Bewertungsgesetz

Ermittlung des Gebäudesachwerts nach 5 190 BewG

BMF, Schreiben vom 11.01.2017

Ð81227255

Abgabenordnung
Billigkeitsmaßnahmen bei von Landesbehörden
verwalteten Steuern
BMF, Schreiben vom 15.02.2017

D81229971

ENTSCHEIDUNGEN
Einkommensteuer

Nachträgliche Anschaffungskosten bei Finanzie-
rungsmaßnahmen eines unternehmerisch betei-

. ligten Aktionärs - Rechtslage vor lnkrafttreten des
MoMiG
BFH, Urteil vom 06.12"20'16 - lX R 12115

Þ81230s83

Ei nkommensteuer/Loh nsteuer

Aufwendungen e¡nes Arbeitnehmers für die Feier
seines Geburtstags
BFH, Urtei! vom 10.11.2016 -V187116
D81226145

Umsatzsteuer

Unrichtiger Steuerausweis in einer Rechnung -
Berichtigung durch Abgabe einer Abtretungs-
erklärung in einer Abtretungsanzeige
BFH, Urteil vom 12.10.2016 -XlR 43114

D81228316

U msatzsteuer/Abga benord nun g

Keine Zweckbetriebseigenschaft einer, Kostümparty
in der Karnevalswoche
BFH, Urteil vom 30.11.2016 - V R 53/15

Ð81228830

s.458

s,437

s.460

s.441

s.460

s.461

5.464

s.443

s.466

BETRIEB Nr.09 03.03.2017M2

s.447

s.469



www.der-betrieb.de

WIRTSCHAFTSRECHT

AUFSATZ
lnsolvenzrecht
Aktuelle höchstrichterliche Rechtsprechung
zum lnsolvenzrecht (Teil 2)

Prof. Dr. Markus Gehrleín, Karlsruhe
Die Fragestellungen, die sich im Zusammenhang mit der (dro-

henden) lnsolvenz des eigenen Unternehmens oder eines Ge-
schäftspartners ergeben, sind vielfältig. Kann nach lnsolvenz-
antrag der Geschäftsbetrieb fortgeführt werden und können
neue Lieferungen bezahlt werden? Welches Schicksal wird
gegenseitigen Verträgen zuteil? Kann die Herausgabe vermie-
teter oder zur Sicherheit übereigneter Gegenstände verlangt
werden? Welches Risiko besteht, dass erhaltene Zahlungen in-
folge von lnsolvenzanfechtung erstattet werden müssen? Ent-
sprechend zahlreich sind die Entscheidungen des zuständigen
lX. Zivilsenats des BGH, über die im Folgenden ein Überblick
gegeben werden soll.

Ð81229866

KOMPAKT
GmbH-Recht

Gesellschafterbeschluss: Anfechtungsbefugnis eines
GmbH-Gesellschafters nach Kündigung
RA Christof Gaudig I RAin Katharina Erb, beide Köln

D81226627

ENTSCHEIDUNGEN
lnternationales Privatrecht

Löschung einer ausländischen Gesellschaft im Grün-
dungsstaat: Fortbestand als Restgesellschaft für in
Deutschland belegenes Vermögen
BGH, Beschluss vom 22.11.2016 - UZS 19115

08r230373

Personen gesellschaftsrecht

Beendigung einer atypisch stíllen Gesellschaft: Zur
Fälligkeit des Anspruchs auf Erstattung von gewinn-
unabhängigen Ausschüttungen
BGH, Urteil vom 06.12.2016 - ll ZR 140i15

D81230592

lnsolvenzrecht

Wirksame Verrechnung wechselseitiger Forderun-
gen ¡m Kontokorrentverhältnis bei bestehender
Globalzession zugunsten der Bank
BGH, Urteil vo m 02.02.2017 - IXZR 245 I 14

D81230598

lnsolvenzrecht

Gesellschaftersicherheit für Anzahlungsbürgschaft
einer Bank Kein Freiwerden der Sicherheit i.d.v.
5 135 Abs.2lnsO durch Erbringen von Werkleistun-
gen seitens der Gesellschaft
BGH, Beschluss vom 26.01.2017 - lX ZR 125/15

DBl 230558

lnhaltsverzeichnis

ARBE¡TSRECHT

AUFSATZ
Arbeitsvertragsrecht/Allgeme¡ne Geschältsbedingungen

Die Formulierung von Ausschlussklauseln nach der
neuen Rechtsprechung des BAG

Prof. Dr. Frank Bayreuther, Passau
Das Urteil des BAG vom 24.8.20"16, wonach Ausschlussklau-
seln, die Mindestlohnansprüche des Arbeitnehmers mitum-
fassen, insgesamt unwirksam sind, stellt den Vertragsgestalter
vor einige Herausforderungen. Der Beitrag zeigt, dass der vom
BAG gewährte Vertrauensschutz sowohl in sachlicher, als auch
in ze¡tlicher Hinsicht nur von begrenzter Reichweite ist. Weiter
werden denkbare Formulierungen von Ausschlussklauseln zur
Diskussion gestellt. Diese müssen im Minimum Mindestlohn-
ansprüche aus ihrem Geltungsbereich herausnehmen, darü-
ber hinaus möglicherweise aber auch sonstige unabdingbare
Ansprüche des Arbeitnehmers.

D81227194 s.487

KOMPAKT
Betriebsverfassun gsrecht/Verfahrensrecht

Erweiterung der Mitbestimmungsrechte
des Betriebsrats bei Versetzungen
Prof. Dr. Wolfgang Kleinebrink, Wuppertal

D81227460 s.493

s,472

s.478

Betriebsverfassun gsrecht

Zeitgutschrift für Betriebsratstätigkeit
außerhalb der Arbeitszeit
RA Maximilian Baur, MÍinchen

D8122828r

ENTSCHEIDUNGEN
Betr¡ebliche Altersversorgung

Einstandspflicht des PSV für vor dem Sicherungsfall
entstandene Ansprüche auf Kapitalleistungen
BAG, Urteil vom 20.09.2016 - 3 AZR 411/15

D812244A4

Betriebliche Altersversorgung

Keine Verpfl ichtung zur Aussonderung
einbehaltener Altersversorgungsbeiträge
EuGH, Urteil vom 24.11.2016 - Rs. C-454l15

D81223828

s.494

s.479

s,495

s.481

s.496
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BETRIEBSWIRTSCHAFT

AUFSATZ
lFRS/Rechnu ngslegu n g

Befreiender IFRS-Einzelabschluss - die Zeit ist reif!
StB Karin Schmid, München
Nach mehr als 10 Jahren lAS-Verordnung sollte die Möglich-
keit zur Erstellung eines befreienden IFRS-Einzelabschlusses
neu überdacht werden. Der Beitrag setzt sich mit der Fort-
entwicklung des HGB, den Einfluss sozio-ökonomischer Fak-
toren sowie geänderter Rahmenbedingungen der letzten
Jahre auseinander. lnsb. wird gezeigt, dass der institutionelle
Gläubigerschutz in seiner Wirkung für den Mittelstand gerade
von der Möglichkeit eines befreienden lFRS-Einzelabschlusses
profitieren kann.

o81225586

STEUERRECHT

AUFSATZ
Abgabenordnung
Vom innerbetrieblichen Kontrollsystem für Steuern
zum Tax Compliance Management System

5tB Dr. Andreas Kowallik, München
Es obliegt der Unternehmensleitung, Maßnahmen zur
Sicherstellung der Einhaltung von Gesetzen und interner
Regeln zu implementieien. Das BMF n¡mmt im Schreiben
vom 23.05.2016 einen direkten Bezug.auf ein innerbetrieb.
liches Kontrollsystems für Steuern und stelltden Stpfl. hier-
aus Vergünstigungen in Aussicht. Seit Juli 2016 liegt mit dem
IDW-Praxishinweis 1/201 6 eine inhaltliche Konkretisierung der
Anforderungen an ein Tax Compliante Managernent System
gem. IDW PS 980 im Entwurf vor. Alle'Unternehmen sollten
sich mit ihrem durch die Standardisierung verändeften Risi-
koprofil auseinander setzen und Anpassungs- bzw. Umset-
zungsmaßnahmen prüfen. Es wird ein Kurzüberblick über die
aktuellen Entwicklungen gegeben, das durch die Standardi-
sierung veränderte Risikoprofil erläutert, die praxisnahe lm-
plementierung oder Anpassung eines Tax CM5 beschrieben
und ein Ausblick auf weitere Entwicklungen gegeben.

D81220934

Einkommensteuer

Entwurf des Betriebsrentenstärkungsgesetzes
stB/WP Prof. Dr. Claus Koss, Regensburg
Die Stellungnahme des Bundesrates zum RegE zum Betriebs-
rentens'tärkungsgesetz vom 10.02.2017 ist Anlass, die geplan-
ten Maßnahmen mit Auswirkungen auf die Unternehmen
darzustellen. Außerdem werden die geplanten Gesetzesände-
rungen einer kritischen Würdigung unter betriebswirtschaft-
lichen Gesichtspunkten unterzogeR.

D81227596

KOMPAKT
Gewinnermittlung
Kartellbuße nur bei objektiv enthaltenem
Abschöpfungsteil teilweise abzugsfähig
VRiFG Thomas Müller, Köln

DB't229611

VERWATTU NGSANWEISU NGEN

Einkommensteuer

Behandlung von Entschädigungszahlungen für die
lnanspruchnahme von Grundstücken im Privatver-
mögen für die öffentliche Energieversorgung
OFD NRW Kurzinformation ESt vom 09,02.2017

Ð81 229000

Umsatzsteuer

Ort der sonstigen Leistung im Zusammenhang mit
Grundstücken gem.5 3a Abs.3 Nr. 1 UStG

BMF, 5chteiben vom 1 0.02.2017

Ð81229970

Umsatzsteuer

Bemessungsgrundlage bei Leistungen von Vereinen
an Mitglieder
OFD Karlsruhe, Verfügung vom 31.0t.2017

DBl 229505

ENTSCHEIDUNGEìI
Körperschaftsteuer

Dauerdefi zitärer Betrieb eines Freibades
BFH, Urteil vom 09.1I.2016 * I R 56/15

Ð81 230168

Ei nkommensteuer/Loh nsteuer

Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer
bei Nutzung durch mehrere Stpfl. (Rspr.-Änderung)

BFH, Urteil vom 15.12.2016 - Vl R 53/12

D81230174

Einkommensteuer/Lohnsteuer

Höchstbetrag bei Nutzung eines Arbeitszimmers
zur Einkünfteerzielung durch mehrere Stpfl.
BFH, Urteil vom 15.12.2016 - Vl R 86/13

D81230175

Einkommensteuer

Berechtigung zur Vornahme von AfA bei
mittelbarer Grundstücksschenkung
BFH, Urteil vom 04.10.2016 - lX R 26115

Þ81230166

Umsatzsteuer

Berichtigung im lnsolvenzfall
BFH, Urte¡l vom 15.12.20'16 - V R 26116

DBT 230',t 76

BE¡LAGE

BewertungsPraktiker Nr. 01/201 7

www.der-betrieb.de
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WIRTSCHAFTSRECHT

AUFSATZ
lnsolvenzrecht

Aktuelle höchstrichterliche Rechtsprechung zum
lnsolvenzrecht (Teil 1)

Prof. Dr. Markus Gehrlein, Karlsruhe
Die Fragestellungen, die sich im Zusammenhang mit der
(drohenden) lnsolvenz des eigenen Unternehmens oder
eines Geschäftspartners ergeben, sind vielfältig. Kann nach
lnsolvenzantrag der Geschäftsbetrieb fortgeführt werden
und können neue Lieferungen bezahlt werden? Welches
Schicksal wird gegenseit¡gen Verträgen zuteil? Kann die
Herausgabe verm¡eteter oder zur Sicherheit übereigneter
Gegenstände verlangt werden? Welches Risiko besteht,
dass erhaltene Zahlungen infolge von lnsolvenzanfechtung
erstattet werden müssen? Entsprechend zahlreich sind die
Entscheidungen des zuständigen lX. Zivilsenats des BGH,

über die im Folgenden ein Überblick gegeben werden soll.

D81228184

KOMPAKT
Personengesellschaftsrecht

Zur Grundbucheintragung bei Verpfändung eines
GbR-Anteils
RA Jérôme S. Friedrich / RAin Katharina Leoff, [L.M.,
Frankfu¡t/M.

D8123009s

ENTSCHEIDUNGEN
Steuerberaterrecht

Zur Haftung des Steuerberaters wegen fehlerhafter
Bilanzierung zu Fortführungswerten bei Vorliegen
eines lnsolvenzgrunds
BGH, Urteil vo m 26.07.2A17 - lX ZR 285114

D81230191

Kapitalanlage

Kapitalanleger-Musterverfahren: Keine Prospektfeh ler
beim 2. Börsengang der Deutsche Telekom AG

BGH, Beschluss vom 22.11,2016 - Xl ZB 9lr3
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Zur Schadensersatzpfl icht einer fi nanzierenden
Bank wegen grobem Missverhältnisses des
Kaufpreises zum Verkehrswert der lmmobilie
BGH, Urteil vom 18.'10.20t6 - Xl ZR 145/14
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Arbeitnehmerüberlassung

Berechnung der Höchstüberlassungsdauer und
Bestimm.ung von Überlassungszeiten nach dem
neuen AUG

Hendrik Pütz, Münster
5 1 Abs. 1b Satz 1 AÜG beschränkt ab dem 01.04.2017 die
Überlassung eines Arbeitnehmers an einen Entleiher auf
höchstens 1B Monate. Bei Nichteinhaltung der neuen
Höchstüberlassungsdauer drohen sowohl Verleiher als auch
Entleiher empfindliche Konsequenzen. Das macht eine ein-
deutige Fristberechnung unerlässlich. Der Beitrag erläutert
die korrekte Fristberechnung und zeigt danach auf, wie die
für den Fristlauf entscheidende Überlassungszeit best¡mmt
wird.
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Vorsicht bei weit gefassten Stellenanzeigen!
RA Alexander Maximilian Kossakowski, Düsseldorf
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RAinlFAinArbR Annika Adams, Köln
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künstlicher Befruchtung
RA/FAArbR Dr. Mathias Kühnreich, Düsseldorf
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KONZERNRECHT
Aktienrecht
Der Haftungsdurchgriff auf das Vermögen von
Konzernmuttergesellschaften nach dem sog. Nach-
haftungsgesetz
Dr. Carsten König, tt.M. (Harvard), Göttingen
Mit dem Nachhaftungsgesetz soll die Möglichkeit geschaf-
fen werden, die Muttergesellschaften der Betreiber von
Kernkraftwerken für öffentlich-rechtliche Zahlungsverpfl ich-
tungen der Betreibergesellschaften in Anspruch zu nehmen,
falls Letztere selbst nicht zahlen. Ziel ist es, die öffentlichen
Haushalte vor einem möglichen Ausfallrisiko zu schützen.
Dafür wird ein partielles ,,Sonderkonzernrecht" für den Be-
reich der Kernenergie geschaffen. Daraus ergeben sich prak-
tische Anwendungsprobleme, gleichzeitig stellt sich aber
auch die Frage, wie dies aus gesellschafts- und konzern-
rechtlicher Sicht zu bewerten ist.

9K1224A19

STEUERRECHT

lnternationales Steuerrecht

Zur geplanten,,Lizenzschranke"
StB/FBlStR Dr. Claus R¡tzer / StB Prof. Dr. lngo Stangl /
StBin Dr. Susann Karnath, alle München
Am 25.01.20'17 wurde der Regierungsentwurf eines Geset-
zes zur Einführung eines 5 4j ESIG verabschiedet, durch
den Lizenzzahlungen an ausländische Lizenzboxen, die den
Anforderungen des Berichts zu BEPS-Aktionspunkt 5 wider-
sprechen, nicht mehr oder nur beschränkt als Betriebsaus-
gaben abgezogen werden dürfen. Dieses neue Betriebsaus-
gabenabzugsverbot soll bereits ab dem 0i.01.2018 gelten.
Der Entwurf wird kritisch beleuchtet.

DKt227407

I nternationales Steuerrecht
Grenzüberschre¡tende Konzernfi nanzierungen und
fremdübliche Zinssätze
Nik Nolden, CFA / Dr. Felix Ebeling, CFA, beide Düsseldorf
Für grenzüberschreitende Konzernfinanzierungen gilt der
Fremdvergleichsgrundsatz (5 1 AStG). Die praktische Umset-
zung des Fremdvergleichsgrundsatzes bei Finanzierungs-
transaktionen ist mit besonderen,,Auslegungsschwierigkei-
ten" verbunden. GreiliSchilling (DK 2016 5. 329) schlagen zur
Lösung des Konflikts ein ,,Zwei-5tufen-Konzept" vor. Dieses
vereinfachte Verfahren widmet sich insb. einer vereinfachen-
den Festsetzung der Kreditwürdigkeit des Darlehensnehmers.
Diese Ansätze werden kritisch beleuchtet, zudem werden al-
ternat¡ve Ansätze für die Umsetzung des Fremdvergleichs-
grundsatzes bei Finanzierungstransaktionen aufgezeigt.

oK1227227

Bilanzsteuerrecht

Aktuelles zum Rangrücktritt - Nähert sich der BFH
dem BGH an?

RA/SIBiFASIR Dr. Arne Schmidt, Hamburg
Der Rangrücktritt stellt aus gesellschafts- und insolvenz-
rechtlicher Sicht ein unabdingbares Mittel zur Vermeidung
der insolvenzrechtlichen Überschuldung einer Kapitalgesell-
schaft dar. Aus steuerrechtlicher S¡cht stellt sich die Frage, ob
die zugrunde liegende Verbindlichkeit bei der Schuldnerin
weiterhin passiviert werden kann oder ob sie gewinnwirk-
sam in der Handels- und/oder Steuerbilanz aufgelöst werden
muss. Die steuerb¡lanzielle Behandlung war Gegenstand kont-
roverser Diskussionen. Lösungsansätze bieten nun zwei BFH-

Entscheidungen.

DK1227986
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Umwa ndlun gssteuerrecht

Neuere Rechtsprechung zur GewSt bei Umwandlun-
gen auf Personengesellschaften (5 18 UmwStG)
StB Dipl.-Kfm. Dr. Martin Weiss, Berlin
5 1B UmwStG regelt die gewerbesteuerlichen Folgen von
Umwandlungen auf Personengesellschaften oder natürliche
Personen nach 55 3-9 und 16 Umw5tG. Durch die Rspr. sind
inzwischen viele Rechtsfragen des 5 18 Abs.3 UmwStG, der
fünfährigen gewerbesteuerlichen Verstrickung nach einer
Umwandlung auf eine Personengesellschaft oder natürliche
Person, geklärt. Zuletzt hat sich die Rspr. des BFH auch mit
der verfassungsrechtlichen Beurteilung des 5 18 Abs. 2Satz1
UmwStG beschäftigt. Die neuere Rspr. der FG zu S 1B Umwstc
soll hier im Zusammenhang dargestellt werden.

DK1224732 5.91
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BITANZRECHT/RECHNUNGSLEGUNG
Rechnungslegung

European Public Sector Accounting Sta
(EPSAS): Die Bedeutung eines EPSAS

Framework für die Normentwicklun
Dr. Karsten Nowak, Darmstadt
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Vorwurf der Untreue gegenüber Vorstandsmitglie-
dern einer AG

BGH, Urteil vom 12.10.201ó - 5 StR 134/15

DK1226850

Unternehmenskauf
Aufklärungspfl ichtverletzung und Wissens-
zurechnung beim Unternehmenskauf
OLG Düsseldorl Urteil vom 16.06.2016 - l-6U20115
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Bilanzsteuerrecht

Keine Ergänzungsbilanz für persönlich haftenden
Gesellschafter einer KGaA beiZahlung eines Auf-
geldes auf die Sondereinlage und nachfolgender
Einziehung von Kommanditaktien
BFH, Urteil vo m 07.09.2016 -, R 57 I 14
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I FRS/Rechnu ngsleg unq
Der IASB-Entwurf für einen Sammel-
linderungsstandard (AlP 201 5-201 7)

Dr. Jan-Velten Große, Berlin
Am 12.01.2017 hat das IASB den Entwurf ED/2017/1 zu den
jährlichen Verbesserungen an den IFRS - Zyklus 2015-2017

zur Kommentierung herausgegeben. ln dem Entwurf werden
Anderungen und Klarstellungen an IAS 12, IAS 23 und IAS 28

vorgeschlagen. Dabei handelt es sich um reine Wortlautände-
rungen bzw. geringfügige Korrekturen, für die nach Ansicht
des IASB jeweils kein eigenständiger Änderungsstandard
erforderlich wäre. In dem Beitrag werden die vorgeschlage-
nen Annual lmprovements dargestellt und einer Würdigung
unterzogen.

KOR1228800

I FR5/Rechn ungsleg ung

Bewertungsannahmen des IFRS 13 für
nichtfi nanzielle Vermögenswerte
Dr. Stephan Rohleder, Berlin I Marco Schmidt, M.Sc.,

Freiberg I Dr. Martin Tettenborn, Düsseldorf
Die Fair Value-Bewertung soll dazu dienen, den trade-off zwi-
schen Relevanz und Verlässlichkeit ¡n der lFRS-Rechnungs-
legung zu minimieren. Während im theoretischen ldeal Zeit-
werte an Relevanz und Verlässlichkeit kaum zu übertreffen
sind, stehen Fair Values nichtfinanzieller Vermögenswerte
in der Realität immer wieder in der Kritik. Mit IFRS 13 wollte
das IASB eine standardübergreifende Fair Value-Konzeption
implementieren und somit den o.g. trade-off verringern. ln

dem Beitrag wird gezeigt, warum dies nur teilweise gelingt
und auch die Konkretisierung durch den IDW RS HFA 47 beste-
hende Probleme nicht vollständig beseitigen kann.

KOR12',! 7888

I FR5/Rechn u ngslegung

Equity-Accounting bei gegenseitigen Beteiligungen
an assoziierten Unternehmen im mehrperiodigen
Kontext
Dipl.-Kfm. Dr. Behzad Karami, Frankfurt/M.
Die bilanzrechtlichen Rahmenbedingungen bei Vorliegen ge-
genseitiger Beteiligungen (,,cross holdings") an assoziierten
Unternehmen sind gegenwärtig weder in IAS 28 skizziert noch
im Schrifttum ausgiebig thematisiert. ln der Praxis haben sich
zwei Meinungsströme herausgebildet, zum einen die,,effec-
tive interest method" und zum anderen der,,net approach".
Der wesentliche Unterschied zwischen beiden Methoden be-
steht beim net approach in der partiellen Übertragung von
Konsolidierungsmaßnahmen auf assoziierte Unternehmen. ln

dem Beitrag werden die Zweckmäßigkeit und Auswirkungen
beider Methoden diskutiert.

KORI 21 9923

Abschlussprüfung

Der Markt für Abschlussprüfungsleistungen bei
Versicherungsunternehmen in Deutschland
Ulf Gunnar Völker, M.5c., Würzburg
Seit der EU-Reform der Abschlussprüfung können Kreditin-
stitute und Versicherungsunternehrhen nlcht mehr von den
besonderen Bestimmungen für Unternehmen von öffentli-
chem lnteresse befreit werden. Damit rückt die Frage nach der
Konzentration aufden entsprechenden Märkten in den Fokus.

ln dem Beitrag erfolgt eine Analyse des deutschen Markts für
Abschlussprüfungsleistungen bei unter Bundesaufsicht ste-
henden Versicherungsunternehmen (ohne Pensionsfonds,
Pensions- und Sterbekassen) in den Jahren 2009 bis 2013 auf
Ebene der Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und testieren-
d en Wi rtschaftsprtifer.

KOR1227274

FATLSTUDIE
I FR5/Rech n u ngsleg ung

Konzernrechnungslegung nach EU-IFRS 2015:

Steuerliche Überleitungsrechnung nach IAS 12

Prof. Dr. Peter Lorson, Rostock / Dr. Jörg Poller, Berlin
ln Ergänzung der in 2015 veröffentlichten Fallstudienserie
zur Konzernrechnungslegung nach EU-IFRS 2015 spannt die-
se Fallstudie den inhaltlichen Bogen von den theoretischen
Grundlagen der steuerlichen Überleitungsrechnung über die
Erläuterung der wesentlichen Überleitungstatbestände sowie
bis zur Herleitung der steuerlichen Überleitungsrechnung am
Fallbeispiel des Schiffbau-Konzerns. Eine Prozessdarstellung
verdeutlicht, dass für die Herleitung der steuerlichen Überlei-

tungsrechnung einerseits ein hohes abteilungsübergreifendes
Fachwissen notwendig ist und andererseits ein hoher Abstim-
mungsbedarf besteht.

KOR1228668
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GESETTSCHAFTS. & STEUERRECHT

INHATTSVARZSICHhIIS

Thomas Häusle: Latente Steuern bei Personengesetlschaften - Praktische Umsetzung und Spezialfragen

Die Umstellung der latenten Steuern auf das RÄG 2014 iZm Anteilen an Personengesettschaften bereitet in der Praxis zahlreiche
Schwierigkeiten. Der Beitrag versucht anhand eines Beispiets praxisnah darzulegen, wie diese Ermitttung der latenten Steuern auf
lnsideundOutsideBaseDifferencesfürden,,Mitunternehmeranteit" sinnvott (inkt einerVerprobung) durchgeführtwerdenkann.

BITANZSTEUERRECHT

33

Romuald Bertl/Klaus Hirschler; Passivierung von rechtlich erst zu einem späteren Zeitpunkt anfallenden Zinsen

JUDIKATUR STEUERRECHT

37

Werner Wiesner: Neues zum Umgründungssteuerrecht

RECHNUNGSWESEN

3B

Andrea Bardens/Marius Dreisbach/Christoph Waltek: IFRS 15 und IFRS 16 - Zwei neue B¡lanzierungsstandards m¡t
Schnittstellenproblematik

Die neuen Bilanzierungsstandards IFRS 15,,Er[öse aus Verträgen mit Kunden" und IFRS 16 ,,Leasingverhättnisse" stellen derzeit
viele Unternehmen vor große Herausforderungen der lmplementierung und Anwendung. Beide Standards decken grundsätzlich
unterschiedliche Anwendungsbereiche ab und beinhalten Prinzipien, die auf den jeweiligen Anwendungsbereich zugeschnitten sind.
Auch die verpflichtende Erstanwendung stellt auf zwei unterschiedtiche Berichtszeiträume ab, allerdings bestehen im Bereich der
Anwendungsfälle diverse Wechselwirkungen, da Unternehmen ihren Kunden zunehmend Leistungen im Paket anbieten, das sowohl
Leasing-, als auch Nicht-Leasingkomponenten enthalten kann.

Eva Eberhartinger/Stephanie Nathalie Novoset: Wirtschaftliches Eigentum und die Zurechnung von Forderungen
beim Factoring

Die Bitanzierung von Forderungen iZm Factoringgeschäften ¡st nach wie vor strittig. Der vortiegende Beitrag anatysiert die zivit- und
bitanzrechttichen Grundlagen und kommt zu dem Schtuss, dass nicht nur bei echtem, sondern auch bei unechtem Factoring die
Bitanzierung der Forderung beim Forderungskäufer, nicht aber beim -verkäufer zu erfolgen hat.

INTERNATIONATER RUNDBTICK

42

5L

Katharina van Bakel-Auer/Elisabeth Höttschl

REVISION & KONTROTTE

5B

Niklas llanusch/Anton Schmidl: Going Concern und Abschtussprüfung - Teil 2

Die Beurteilung der Annahme der Unternehmensfortführung (,,Going-Concern-Prämisse") kann eine der schwierigsten und
bedeutsamsten Fragen sowohl der Rechnungslegung als auch der Abschlussprüfung sein. lm vorliegenden Beitrag sotlen die
Griinde dafür aus der Sicht des Abschlussprüfers herausgearbeitet und die aus den einschlägigen Prüfungsnormen ableitbaren
Vorgehensweisen zur Going-Concern-Prüfung und Berichterstattung vorgestettt werden. Eine besondere Aktualität erfährt das

Thema du rch Änderungen relevanter gesetzlicher und berufsständischer Vorgaben. ln Teit 1 des Beitrages, der i n der Jänner-Ausgabe
der RWZ erschienen ist, wurde die Durchführung der Abschlussprüfu ng im HinbÌick auf Going Concern des geprüften Unternehmens
behandelt. Die Auswirkungen der Prüfungsergebnisse auf die Berichterstattung des Abschtussprüfers, insb im Bestätigungsvermerk,
werden im vorliegenden Tei[2 des Beitrages in diesem Heft dargestellt.

61
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Fachinformationen zu Bewertun gsfra

Cyril Prengel / Andreas Wagner

Konsistenzerfordernisse zwischen dem,,Cash-and-Debt-free"-Mechanismus und den üblichen
Bewertu n gsmethoden bei M&A-Transaktionen
Soweit bei M&A{ransaktionen der Kaufpreis ausgehend vom Enterprise Value als Ausgangswert
bestimmtwird, wird die Definition der überleitung vom Enterprise Value zum Kaufpreis/EquityValue
(Equity Bridge) riblicherweise sehr intensiv zwischen den Vertragsparteien verhandelt. Häufig werden
als Grundlage für die Kaufpreisermittlung Unternehmensbewertungen anhand des DCF-Verfahrens
und/oder des Multiplikatorverfahrens durchgeführt. Die Kenntnis über Konsistenzerfordernisse zwi-
schen Bewertungsverfahren und Kaufpreis anpassungsklauseln kann einerseits in der Begründungvon
Verhandlungspositionen
Debt helfen, andererseits
von Nutzen sein.

Andreas Løngemann

im Hinblick auf die notwendige Working Capital und Net
bei der Bestimmung des Target Working Capital

2

12

20

Warum so kompliziert, wenn es auch einfach geht? - Der
Ansätzen der Unternehmensbewertung
Die DCF-Bewertungskonzepte unterscheiden sich in der B
wird das Tax Shield imZäh\er abgebildet, was für
weit verbreiteten FCF impliziert. Der TCF-Ansatz

ch zu anderen

des Tax Shields. Beim TCF
den Bewerter interessante Vorteile gegenüber dem
steht demAPV- näher als dem FCF-Ansatz, obwohl

TCF und FCF als Unterformen der WACC-basierten Unternehmensbewertung gelten.

Andreas Emmert

Dynamische Pulldown-Menüs
Excel bietet eine Vielzahl nützlicher Funktionen, die den Praktiker bei der Durchführung von Unter-
nehmensbewertungen unterstützen können. In der Beitragsreihe werden Programmfunktionen und
wie sie nutzbar gemacht werden können vorgestellt. Der Fokus liegt dabei auf einer möglichst einfachen
Nachvollziehbarkeit durch den Nutzer.
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